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2024VORWORT

Sehr geehrte Damen und Herren

Im vorliegenden Jahresbericht blickt die AMKB auf das vergangene Geschäftsjahr 2024 
zurück. Die Ziele konnten wiederum übertroffen werden und im Dezember 2024 wurde 
mit dem Kanton Basel-Landschaft eine neue Leistungsvereinbarung 2025 – 2028 ab-
geschlossen. Also «courant normal», wie man vermuten könnte. Doch im vergangene 
Jahr hat die europapolitische Diskussion um die Erneuerung der Verträge mit der EU 
in der Region Wellen geschlagen. 

Das Seco hat im vergangenen Jahr in der Nordwestschweiz ein Pilotprojekt durchge-
führt, um die Auswirkungen der Verkürzung der Anmeldefrist für Entsendebetriebe zu 
analysieren. Die Arbeitsmarktkontrolle beider Basel (AMKB) hat sich am Pilotprojekt 
beteiligt.

Die Arbeitsmarktkontrolle beider Basel (AMKB) führt in der Nordwestschweiz Kontrol-
len im Auftrag von gegen 20 Paritätischen Kommissionen durch. Kontrolliert werden 
Entsendebetriebe, Selbstständigerwerbende sowie Personen mit kurzfristigem Stel-
lenantritt. Ferner führt die AMKB im Auftrag der Paritätischen Kommissionen Lohn-
buchkontrollen bei Schweizer Firmen sowie im Auftrag des Kantons Basel-Landschaft 
Schwarzarbeitskontrollen durch. Mit diesem umfassenden Kontrollauftrag erhält die 
AMKB eine Gesamtschau, was sich auf den Baustellen in der Region abspielt und ver-
sucht die Maschen für Missbrauch in der stark exponierten Region enger zu ziehen.

Der Pilot hat klar aufgezeigt, dass eine Verkürzung der Meldefrist die Kontrolltätigkeit 
auf den Baustellen stark beeinträchtigen würde: Ein Grossteil der Meldungen würde 
so kurzfristig bei der AMKB eintreffen, dass eine gezielte Kontrolltätigkeit verunmög-
licht würde. Erschwerend kommt dazu, dass die Einsätze auf den Baustellen im Durch-
schnitt kürzer ausfallen. Zudem würde mit der verkürzten Meldefrist die Durchsetzung 
der Kautionsregelungen noch weiter erschwert.

Allerdings hat der Pilot auch gezeigt, dass eine Verkürzung der Meldefrist nicht unbe-
dingt neue Probleme schafft, sondern bereits bestehende Probleme im Vollzug noch 
weiter verschärft:

FORTSETZUNG SEITE 3
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1. Das heutige System der Triage der Meldungen durch die Kantone ist nicht zeitge-
recht und behindert die Kontrolltätigkeit. Der heutige Prozess mit den Triagen ist lang-
sam und fehleranfällig, da eine Zuteilung zu den Branchen nicht immer möglich ist. 
Eine Kontrollorganisation wie die AMKB braucht direkten und zeitgleichen Zugriff auf 
alle Meldungen.

2. Unabhängig vom durchgeführten Pilot haben erfahrungsgemäss bei 20 % der Mel-
dungen, die die AMKB erhält, die Arbeiten bereits begonnen.

3. Die Kontrollen vor Ort werden dadurch erschwert, dass die AMKB nicht alle Entsen-
deeinsätze kontrollieren kann. Die geteilte Zuständigkeit der Paritätischen Kommissi-
onen und der Tripartiten Kommissionen macht keinen Sinn. Für die Kontrollen auf den 
Baustellen sollte eine Kontrollorganisation wie die AMKB von allen Seiten beauftragt 
werden. Damit könnte in jedem Fall kontrolliert werden, statt sich mit Zuständigkeits-
fragen rumzuschlagen.

4. Die komplexe Vollzugsorganisation mit den Paritätischen Kommissionen, den Kan-
tonen und den Kontrollorganisationen erschwert den Informationsfluss. Es braucht 
dringend einen ungehinderten Austausch der Informationen und einen Zugriff der 
Kontrollorganisationen auf die Ergebnisse der Kontrollen sowie Sanktionen, auch der 
Behörden.

5. Und schliesslich ist die Sanktionierung eine Achillesferse. Missbrauch sollte sich 
nicht lohnen. Die Einstellung der Arbeiten auf der Baustelle bei krassen Verstössen 
wäre eine wirksame und einfache Massnahme, die leider heute nicht angewendet wird.

Die Anpassung der Spielregeln für Entsendefirmen aus dem EU / EFTA Raum ist eine 
Chance, diese Mängel im Vollzug der Flankierenden Massnahmen zu beheben.

Freundliche Grüsse
Michael von Felten
Delegierter Vorstand AMKB

HINWEIS «Projekt Voranmeldung und Kaution – Bericht der Projektgruppe», 20.01.2025
https://www.seco-cooperation.admin.ch/de/nsb?id=104028
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1.1→ Übersicht Kontrolltätigkeit der AMKB

Die AMKB hat im Auftrag der verschiedenen Auftraggeber im Jahr 2024 gesamthaft ge-
gen 3‛000 Kontrollen durchgeführt:

Kontrollen nach Auftraggeber

Regionale Paritätische Kommission –  
regionaler GAV
Metallgewerbe BL / BS
Maler- und Gipsergewerbe BL
Dach- und Wandgewerbe BL
Basler Ausbaugewerbe BS
Gipsergewerbe im Kanton BS

Regionale Paritätische Kommission –  
nationaler GAV
Bauhauptgewerbe der Region Basel 
Schreinergewerbe BL
Schreinergewerbe BS
Elektro- und TelekommunikationsInstallationsbranche BL
Elektro-Installationsgewerbe des Kantons BS
Haustechnik Nordwestschweiz BL / BS
Isoliergewerbe Nordwestschweiz + Aargau BL / BS
Reinigungsbranche beider Basel BL / BS

Nationale Paritätische Kommission –  
nationaler GAV
Holzbau (SPBH) BL / BS
Naturstein BL / BS
Decken- und Innenausbausysteme BL / BS
Schweizerischen Gerüstbau (PBK) BL / BS
Schweizerisches Coiffeurgewerbe BL / BS

Total Entsendegesetz + GAV Kontrollen CH-Betriebe 

Kanton Basel-Landschaft
Schwarzarbeitskontrollen
Submissionskontrollen
Hygienekontrollen
Unterkunftskontrollen

SUVA Arbeitssicherheit (Pilotprojekt)

Total Kontrollen
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1.2→ GAV / Flam Kontrollen

Für die Tätigkeit der AMKB sind im Bereich der GAV-/FlaM-Kontrollen unter anderem die 
folgenden gesetzlichen Grundlagen zentral:

Bund: Bundesgesetz über die flankierenden Massnahmen bei entsandten Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern und über die Kontrolle der in den Normalarbeitsverträgen 
vorgesehenen Mindestlöhne vom 8. Oktober 1999 (Entsendegesetz, EntsG; SR 823.20);

Bund: Verordnung über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer vom 21. Mai 2003 (Entsendeverordnung, EntsV; SR 823.201);

Kanton Basel-Landschaft: Gesetz über die flankierenden Massnahmen im Arbeitsmarkt 
vom 5. November 2020 (FLAMAG; SGS 820).

Auf den Bundeserlassen gründen zudem zahlreiche Weisungen und Musterprozesse des 
SECO, welche für die Kontrolle der Einhaltung der GAV von Bedeutung sind und von der 
AMKB entsprechend beachtet werden. Zudem kommen im Rahmen der Kontrollen die 
entsprechenden Gesamtarbeitsverträge zur Anwendung.

Die GAV-/FlaM-Kontrollen haben gestützt auf die Beauftragung der zuständigen Paritäti-
schen Kommissionen der entsprechenden Gesamtarbeitsverträge stattgefunden:

Von den Paritätischen Kommissionen für die fünf folgenden kantonalen oder regionalen 
GAV:

1.	 Metallgewerbe Baselland und Basel-Stadt

2.	 Maler- und Gipsergewerbe Baselland

3.	 Dach- und Wandgewerbe Baselland

4.	 Basler Ausbaugewerbe

5.	 Gipsergewerbe im Kanton Basel-Stadt

Von acht regionalen Paritätischen Kommissionen für sechs nationale GAV:

1.	 Regionale Paritätische Kommission für  das Bauhauptgewerbe
2.	 Schreinergewerbe Baselland

3.	 Schreinergewerbe Basel-Stadt

4.	 Elektro-Installationsgewerbe des Kantons Basel-Stadt

5.	 Elektro- und Telekommunikations- und Installationsbranche Baselland

6.	 Haustechnik Nordwestschweiz

7.	 Isoliergewerbe Nordwestschweiz und Aargau

8.	 Reinigungsbranche beider Basel

Schliesslich haben fünf nationale Paritätische Kommissionen die AMKB mit der Durch-
führung von Kontrollen beauftragt:

1.	 Holzbau (SPBH)

2.	 Naturstein
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1.3

1.4

→

→

3.	 Decken- und Innenausbausysteme

4.	 Schweizerischer Gerüstbau (PBK)

5.	 Schweizerisches Coiffeurgewerbe

 Lohnbuchkontrollen CH Betriebe

Neben den GAV / Flam Kontrollen haben verschiedene regionale Paritätische Kommis-
sionen 2024 der AMKB den Auftrag erteilt, Lohnbuchkontrollen bei Schweizer Betrieben 
durchzuführen. Im Gegensatz zu GAV / Flam – Kontrollen werden bei Lohnbuchkontrol-
len nicht nur die Mitarbeitenden für einen konkreten Einsatz auf einer Baustelle kont-
rolliert. Im Gegenteil wird der ganze Betrieb, d.h. alle dem GAV unterstellten Mitarbei-
tenden in die Kontrolle einbezogen, die im Normalfall einen Zeitraum von 18 Monaten 
umfasst. Um den Kontrollaufwand zu limitieren, schränken einige Paritätische Kommis-
sionen die Lohnbuchkontrollen auf eine Stichprobe der unterstellten Mitarbeitenden ein.
Im Jahr 2024 sind gegen 150 Aufträge für Lohnbuchkontrollen bei der AMKB eingegan-
gen, deren 64 im abgelaufenen Jahr abgeschlossen werden konnten. Dieser Bereich 
wird in den kommenden zwei Jahren bei der AMKB stark ausgebaut werden.
Auffallend ist, dass nicht nur bei den GAV / Flam Kontrollen bei mehr als einem Viertel 
der durchgeführten Kontrollen Verstösse festgestellt werden. Auch bei den Lohn- 
buchkontrollen bei Schweizer Betrieben lag die Verstossquote im abgelaufenen Jahr  
bei mehr als 25 %.

Kontrolle Schwarzarbeit Kanton Basel-Landschaft

Für die Tätigkeit der AMKB sind unter anderem die folgenden gesetzlichen Grundlagen 
zentral:

•	 Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit  
vom 17. Juni 2005 (BGSA; SR 822.41);

•	 (eidg.) Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit  
vom 6. September 2006 (VOSA; SR 822.411);

•	 (Kant.) Gesetz über die Bekämpfung der Schwarzarbeit  
vom 5. November 2020 (GSA; SGS 814);

•	 (Kant.) Verordnung über die Bekämpfung der Schwarzarbeit  
vom 16. März 2021 (VSA; SGS SGS 814.11). 

Auf den Bundeserlassen gründen zudem Weisungen des SECO, die für die Bekämpfung der 
Schwarzarbeit von Bedeutung sind und von der AMKB entsprechend beachtet werden. 
Bei Betriebs- und Personenkontrollen sind grundsätzlich stets die Kontrollgegenstände 
Sozialversicherungs-, Ausländer- und Quellensteuerrecht zu überprüfen. Die Prüfpunk-
te Arbeitsrecht und Sozialhilferecht gemäss kantonalem Recht sind auf Verdacht hin zu 
prüfen. Darüber hinaus sind die Erläuterungen des SECO zu dessen Berichterstattungs-
formular massgebend. 
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Die AMKB hat von jedem vor Ort kontrollierten Betrieb Unterlagen eingefordert, welche 
die Erfüllung der Melde- und Bewilligungspflichten im Sozialversicherungs-, Ausländer- 
und Quellensteuerrecht belegen. Die ausländerrechtlichen Fragen wurden in der Regel 
direkt vor Ort auf der Baustelle geklärt. Als relevante Belege hierzu wurden von den Un-
ternehmen insbesondere folgende Unterlagen eingefordert:

•	 Lohnabrechnungen;

•	 AHV-Lohnmeldung vom Vorjahr; wenn nicht verfügbar, Anmeldebestätigung;

•	 SUVA-Lohnmeldung vom Vorjahr; wenn nicht verfügbar; Beleg über Anmeldung  
des Betriebs;

•	 BVG-Versichertenverzeichnis; wenn nicht verfügbar; Anschlussbestätigung;

•	 Meldung bei der Quellensteuer (wenn quellensteuerpflichtige Arbeitnehmer  
beschäftigt);

•	 Quellensteuer-Deklaration Lohnsumme letzte Abrechnungsperiode.

Ausserdem wurde bei jedem kontrollierten Betrieb überprüft, ob eine UID-Nummer vor-
liegt. Ergaben sich aufgrund der Kontrolle vor Ort weitere Verdachtsmomente wie bei-
spielsweise, dass ein kontrollierter Arbeitnehmer Leistungen der IV oder AHV bezieht, 
wurden von der Unternehmung weitere spezifische Unterlagen eingefordert. 

Haben die kontrollierten Unternehmen auch nach wiederholter Aufforderung keine Un-
terlagen eingereicht, wurde eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft 
wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht eingereicht. Dies hatte in einigen Fällen zur Fol-
ge, dass die Unterlagen im Nachgang dazu eingereicht wurden und die Überprüfungen 
doch noch abgeschlossen werden konnten. 

Im Rahmen der im Jahr 2024 abgeschlossenen 300 Betriebskontrollen wurden 523 Ar-
beitsverhältnisse und 3 Selbstständigerwerbende untersucht. 

Dabei wurden eine beträchtliche Anzahl von Verdachtsmeldungen an Spezialbehörden 
weitergeleitet: Bei 41 Betrieben musste aufgrund von Nichteinreichen der Unterlagen 
eine Strafanzeige eingereicht werden.

Anzahl Betriebskontrollen

Sozialversicherungen 
(AHV/BVG/IV/UVG) 

Ausländerrecht

Steuerrecht (ohne MwSt.)

Nichteinreichen Unterlagen  
(Erstellung Strafanzeige)

TOTAL Betriebskontrollen 

33

17

47

31

25

17

18

33

35

16

32

29

31

6

26

17

11

6

14

24

78

3

19

10

45

14

27

51

66

10

42

41

2018

452

2019

450

2020

533

2021 2022 2023 2024

285 301 302 300

2017

448
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1.5

1.6

1.7

→

→

→

Hygienekontrollen Kanton Basel-Landschaft

Gestützt auf das Arbeitsgesetz wurde die AMKB mit der Leistungsvereinbarung vom 1. Juli 
2021 beauftragt, auch nach Aufhebung der COVID-Massnahmen weiterhin Hygienekont-
rollen im Kanton Baselland durchzuführen. 

Insgesamt hat die AMKB 1‛742 Kontrollen der Hygienesituation auf Baustellen durchge-
führt. In 8 Fällen fand eine Nachkontrolle statt. Die AMKB kontrollierte gestützt auf die 
Leistungsvereinbarung, ob Toilettenanlagen vorhanden und ob diese sauber sind. An al-
len sanitären Einrichtungen müssen genügend Materialien zum hygienischen Händewa-
schen und Händetrocken vorhanden sein (Wasser, Seife und Tücher). 

•	 Jede Hygienekontrolle inkl. Nachkontrolle wird mit dem Deckblatt, der  
Befragung und Fotos dokumentiert. 

•	 Bei Baustellen wo niemand vor Ort ist, wird der Besuch mit dem Deckblatt und 
Fotos dokumentiert.

•	 Bei den Nachkontrollen pro Ortschaft werden sämtliche in dieser Ortschaft  
befindlichen Baustellen angefahren und kontrolliert (ausgenommen hiervon sind 
offensichtliche Privatumbauten). Dies gilt auch für Baustellen, welche bei der  
ersten Kontrolle in Ordnung waren.

Unterkunftskontrollen Kanton Basel-Landschaft 

Mit den Unterkunftskontrollen soll überprüft werden, ob gemäss Art. 3 EntsG die den 
entsandten Arbeitnehmenden gewährten Unterkünfte dem üblichen Standard bezüg-
lich Hygiene und Komfort genügen. Im Jahr 2024 hat die AMKB 53 Unterkunftskontrollen 
durchgeführt.

Pilotprojekt Suva Arbeitssicherheit 

Die Suva und die AMKB haben im Jahr 2024 im Rahmen eines Pilotprojektes begonnen 
die Präsenz der AMKB-Kontrolleure auf den Baustellen für das Thema Arbeitssicherheit 
zu nutzen. Die Kontrolleurinnen und Kontrolleure der AMKB wurden geschult, grobe Ver-
letzungen der Arbeitssicherheit auf Baustellen zu erkennen. 

Im Rahmen der Präsenz auf den Baustellen konnten in 12 Fällen Hinweise auf Verstösse 
im Bereich Arbeitssicherheit (nicht gesicherter Schacht, ungenügende Sicherung Gerüst 
usw.) dokumentiert und an die Suva weitergeleitet werden.

Das Pilotprojekt wird 2025 weitergeführt und anschliessend mit der Suva ausgewertet.
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Dokumentationsbilder: Pilotprojekt Baustellenkontrolle hinsichtlich Arbeitssicherheit
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Kontrollstrategie

Die Kontrollstrategie basiert auf einem risikoorientierten Kontrollansatz, indem man da-
von ausgeht, dass Bereiche mit einem höheren Missbrauchspotenzial öfters und vertief-
ter kontrolliert werden als solche mit einem geringeren Missbrauchspotenzial. 

Zudem soll die Kontrolltätigkeit nach zwei Prinzipien durchgeführt werden:

Branchenübergreifende Kontrolle
	 Der Arbeitsmarkt im Bauhaupt- und Baunebengewerbe ist wesentlich von der 
Arbeit auf den Baustellen geprägt. Dort finden Tätigkeiten in verschiedenen Branchen 
gleichzeitig statt. Deshalb ist eine nach Branchen organisierte Kontrolltätigkeit nicht ziel-
führend und wenig effizient. Durch branchenübergreifende Kontrollen werden die Wirk-
samkeit und Effizienz der Kontrollen gesteigert und Zuständigkeitsfragen eliminiert, die 
häufig als Abwehr gegen Kontrollen eingesetzt werden. Damit werden aber auch unnöti-
ge Mehrfachkontrollen vermindert, welche die Firmen administrativ belasten.

Themenübergreifende Kontrolle
	 Missbrauch im Arbeitsmarkt verläuft nicht entlang der verschiedenen gesetzli-
chen Grundlagen. Deshalb kann eine Kontrolle auch nur effektiv und zielführend sein, 
wenn sie themenübergreifend erfolgt und nicht nach den einzelnen gesetzlichen Grund-
lagen aufgesplittet wird. Der Ansatz einer strategischen, risikoorientierten Arbeitsmarkt-
kontrolle geht deshalb davon aus, dass ein themenübergreifender Ansatz in der Kont-
rolltätigkeit notwendig ist, um das Ziel zu erreichen, GAV-Verletzungen, Lohndumping, 
Verletzungen des Arbeitsgesetzes und Schwarzarbeit zielgerichtet und wirkungsvoll ein-
zudämmen. 

2.1→

GAV-Einhaltung

Entsendegesetz Schwarzarbeit
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Mehrstufiges Kontrollverfahren
	 Für wirksame und effiziente Arbeitsmarktkontrollen im Bauhaupt- und Baune-
bengewerbe wird ein mehrstufiges Verfahren angewendet: Arbeitsmarktanalyse und 
regelmässige Baustellenbesuche, Kontrollen vor Ort und anschliessend vertiefte Kont-
rollen:

Arbeitsmarktanalyse und regelmässige Baustellenbesuche
	 Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass eine erfolgreiche Kontrolltätigkeit da-
rauf basiert, dass Baustellen regelmässig angefahren und dokumentiert werden – nicht 
nur wenn eine Meldung vorhanden ist. Die Baustellen werden deshalb in vordefinierten, 
von ihrer Grösse und dem Missbrauchspotential abhängigen Intervallen besucht. Um das 
Wissen der Kontrolleure, ihre Beobachtungen auf den Baustellen und die Erkenntnisse 
aus den Kontrollen systematisch festzuhalten und laufend auszuwerten, muss der Infor-
mationstransfer professionalisiert werden. Die AMKB hat dafür eine eigene Datenbank-
lösung aufgebaut.

Baustellenkontrolle
	 Bei der Baustellenkontrolle können Befragungen bei aller Arbeitskräfte vor Ort 
durchgeführt werden, da die Kontrollen branchen- und themenübergreifend durchge-
führt werden. 

Dieser Ansatz ist deshalb so wesentlich, weil nicht alle Firmen Arbeiten mit eigenem 
Personal ausführen. Der Einsatz von Subunternehmern, ganzen Subunternehmerketten 
und (scheinbar) selbständigen Dienstleistungserbringern erhöht die Komplexität der Fäl-
le und die Gefahr von Missbrauch. Um den Missbrauch zu erkennen, ist es deshalb von 
grosser Wichtigkeit, dass die Kontrollen von einem zentralen Kontrollorgan durchgeführt 
werden, das alle Arbeitnehmer auf der Baustelle kontrollieren kann und nicht nach Bran-
che oder Gesetzesgrundlage unterschieden werden muss. 

Dies reduziert die Möglichkeit, mit formalen Argumenten Schlupflöcher auszunutzen.

Arbeitsmarktanalyse und regelmässige  
Baustellenbesuche

Kontrolle Baustelle/Arbeitsplatz

Lohnbuch-
kontrolle

Prüfungen
Lohnvergleich

Prüfungen
Lohnvergleich

Verdacht
Schwarzarbeit

Entsende-
gesetz

Verdacht
Verstoss
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Vertiefte Kontrollen
	 Aufgrund der Ergebnisse aus den Baustellenkontrollen werden anschliessend 
vertiefte Kontrollen entsprechend den Anforderungen der verschiedenen GAV und ge-
setzlichen Grundlagen durchgeführt:

•	 Lohnbuchkontrolle GAV;

•	 Kontrolle nach Entsendegesetz;

•	 Kontrolle nach Schwarzarbeitsgesetz und

•	 Kontrolle nach Submissionsgesetz.

Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Basel-Landschaft

Die Leistungsvereinbarung wurde für den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis Ende 2024 abge-
schlossen. Die Leistungsvereinbarung (vgl. https://www.amkb.org/downloads) umfasst 
sechs klar umschriebene Leistungsbereiche:

1.	 Baustellenbesuche

2.	 Hygienekontrollen

3.	 Schwarzarbeitskontrollen

4.	 Submissionskontrollen

5.	 Kontrollen von Unterkünften

6.	 Information und Prävention

Für die Umsetzung der Kontrollstrategie der AMKB ist das Leistungspaket «Baustellenbe-
suche» von zentraler Bedeutung. Im Anhang zur Leistungsvereinbarung werden die Ziele, 
Indikatoren und Standards des Leistungsbereichs «Baustellenbesuche» definiert: SIEHE 
KASTEN AUF SEITE 16!

Im Jahr 2024 hat die AMKB gesamthaft 2’186 Baustellenbesuche durchgeführt. Durch 
die systematischen Baustellenbesuche sind bei der AMKB umfangreichere Informationen 
vorhanden und die nachfolgenden Kontrollen können gezielter durchgeführt werden.

Umsetzung Leistungsvereinbarung 2024

Mit 2’186 Baustellenbesuchen hat die AMKB das vereinbarte Ziel erreicht. Bei den 
Schwarzarbeits- und Submissionskontrollen wie auch bei den seit 2023 durchgeführten 
Unterkunftskontrollen wurden die Ziele ebenfalls erreicht. 

2.2

2.3

→

→
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→	 Leistungsbereich Baustellenbesuche
	 Der Kanton Basel-Landschaft beauftragt die AMKB gestützt auf § 9 GSA und § 17 FLAMAG mit 
Nachfolgendem:

Die AMKB hat Kenntnisse über die Baustellen auf dem Gebiet des Kanton Basel-Landschaft und die 
aktuelle Situation auf diesen Baustellen. Sie führt eine entsprechende Baustellen-Liste, in welcher alle 
auf den kontrollierten Baustellen angetroffenen Firmen erfasst werden.

Die Baustellen werden regelmässig besucht und folgende Informationen erhoben und dokumentiert:

•	 Baufortschritt;

•	 Welche Firmen sind mit wieviel Mitarbeitenden in welcher Branche  
(Unterstellung GAV) auf der Baustelle?

•	 Feststellung über Einsatz von Subunternehmerketten, Personalverleih  
und Selbstständigerwerbenden.

Während dem Besuch auf der Baustelle wird festgestellt, ob bei Firmen oder einzelnen anwesenden 
Mitarbeitenden eine Befragung durchgeführt werden soll:

•	 Bei CH-Firmen: Befragung Schwarzarbeit und/oder GAV-Einhaltung (Letzteres im Auftrag der zu-
ständigen Paritätischen Kommission);

•	 Auf Submissionsbaustellen: Befragung Submission;

•	 Bei Entsendefirmen: Befragung Entsendebetrieb/Selbständiger im Auftrag der zuständigen Pari-
tätischen Kommission.

Die Abgrenzung des Leistungsbereichs «Baustellenbesuche» zu den eigentlichen Kontrollen (Schwarz-
arbeitskontrollen, Submissionskontrollen sowie Entsende- und GAV-Kontrollen gemäss Auftrag der 
Paritätischen Kommissionen) stellt im Rahmen des Baustellenbesuchs der Beginn einer Befragung 
einzelner Personen dar. Der Zeitaufwand für die Befragung wird auf der einzelnen Kontrolle jeweils 
separat erfasst und ausgewiesen.

LEISTUNGSZIEL	

Besuch grosse Baustellen *

Besuch mittelgrosse Baustellen *

Besuch kleine Baustellen *

Überprüfung aller angetroffenen Firmen  
bezüglich eines Hinweises auf Schwarzarbeit

Überprüfung aller angetroffenen Firmen  
bezüglich Durchführung einer vertieften Kontrolle

Bericht an die TPK FlaM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INDIKATOR 

Besuch alle zwei Wochen

Besuch einmal im Monat

Besuch einmal

Rapport 
Baustellenkontrolle

Rapport 
Baustellenkontrolle

Für das erste Semester  
bis 15. August und für zweites  
Semester bis am 15. Februar

STANDARD / JAHR

> 85 %

> 80 %

> 65 % 

> 60 %

> 60 %

> 100 %

*) gesamthaft wird von mindestens 2'000 Baustellenbesuchen pro Jahr ausgegangen.
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Zudem wurden 1’742 Hygienekontrollen durchgeführt, womit das vereinbarte Ziel von 
1’700 Hygienekontrollen erreicht wurde.

Erfüllung Leistungsvereinbarung 2024 

Umsetzung Leistungsbereich Information und Prävention

Sowohl den Sozialpartnern als auch dem Kanton Basel-Landschaft ist die Präventions- 
und Informationsarbeit in Bezug auf Lohndumping und Schwarzarbeit ein grosses An-
liegen. Der Kanton Basel-Landschaft hat die AMKB mit Leistungsvereinbarung daher 
beauftragt, präventiv tätig zu werden und ein entsprechendes Informationsangebot be-
reitzustellen. 

Konkret hat die AMKB 2024 folgende Leistungen im Bereich der Information erbracht: 

a) Auskunftserteilung
	 Die AMKB gibt Firmen und Arbeitnehmenden Auskunft im Zusammenhang mit 
Schwarzarbeit und Einhaltung der Arbeitsbedingungen. Die AMKB ist telefonisch und per 
E-Mail erreichbar. Sie führt zudem eine laufend informative Webseite (siehe nachste-
hend).

b) Zielgruppen-orientierte Informationsplattform
	 Die AMKB betreibt auf ihrer Webseite ein auf die verschiedenen Zielgruppen zu-
geschnittenes Informationsportal. Unternehmen, private Arbeitgebende, Arbeitnehmen-
de und Berufsschüler:innen finden hier auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Informatio-
nen, Checklisten, Merkblätter, Blogposts, FAQ, Downloads und vieles mehr. Sie werden 
zudem auf die Sanktionen bei Fehlverhalten hingewiesen.

Die stetig steigenden Zugriffe zeigen: Die Webseite der AMKB ist zu einer zentralen Infor-
mationsplattform geworden.

c) Soziale Medien
	 Die AMKB ist seit 2023 auf YouTube und LinkedIn präsent. Die Kernbotschaften, 
News und Aktivitäten werden multimedial (Video, Bild, Text) aufbereitet und verteilt.

2.4→

Status

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

Soll

2‘000

300

50

50

1‘700

Ist

2‘186

300

50

53

1‘742

Baustellenbesuch

Schwarzarbeit

Submission

Unterkunftskontrollen 

Hygienekontrollen

https://www.youtube.com/channel/UC653EmIoKQzHy8fo4dXD-mQ
https://www.linkedin.com/company/amkb-arbeitsmarktkontrolle
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Screenshots: Erklär- und Präventions-Videos auf YouTube (Kanal AMKB)

Für YouTube wurden 12 professionelle Erklärvideos produziert. Diese Kurzfilme (30–90 
Sekunden) beantworten die wichtigsten Fragen in einfachen Worten. Aktuell gibt es auf 
dem YouTube-Kanal der AMKB Erklärvideos rund um die Gesamtarbeitsverträge sowie zu 
der korrekten Anstellung von Haushaltshilfen.

https://www.youtube.com/channel/UC653EmIoKQzHy8fo4dXD-mQ
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d) Gross- und breitflächig angelegte Informationskampagnen
	 In Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Landschaft organisiert die AMKB jähr-
lich verschiedene Informationskampagnen. 

Im Mittelpunkt der Kampagne gegen Schwarzarbeit in den Baubranchen stehen Unter-
nehmerinnen und Unternehmer sowie Arbeitnehmende verschiedener Firmen. Sie posi-
tionieren sich sichtbar und gemeinsam für einen fairen Arbeitsmarkt. Ganz unter dem 
Motto: «Es braucht uns alle – auch Dich!». Neben der Verbreitung über diverse digitale 
Kanäle hat die AMKB im Herbst 2024 im Rahmen dieser Kampagne eine grossflächige 
Plakatkampagne in der Region Basel umgesetzt. 

Im Rahmen einer weiteren Kampagne sensibilisiert die AMKB für die korrekte Anstellung 
von Haushaltshilfen. Diese Kampagne wurde 2024 erneut via soziale Medien gezielt aus-
gespielt. Zusätzlich hat die AMKB ein Inserat im Magazin des Hauseigentümerverbands 
«Mein Haus» (Auflage: 45’000 Eigentümer:innen) publiziert und im Frühling sowie im 
Herbst die Screens in den regionalen öffentlichen Verkehrsmitteln bespielt. 

Fotografien: Plakatkampagne «GEMEINSAM! FÜR LOHNSCHUTZ – GEGEN SCHWARZARBEIT»
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Verein

Die Arbeitsmarktkontrolle für das Baugewerbe, AMKB, wurde am 11. Januar 2017 gegrün-
det und unter der Firmennummer CHE-317.348.341 am 18. Januar 2017 im Handelsregis-
ter des Kantons Basel-Landschaft eingetragen. Sie besteht in der Rechtsform eines Ver-
eins gemäss den Bestimmungen von Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 
(ZGB). Der Sitz und die Geschäftsstelle befinden sich an der Schlossstrasse 3 in Pratteln. 

Mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 17.12.2019 wurde eine Zweigniederlassung 
der AMKB mit Sitz an der an der Gartenstrasse 105 in Basel gegründet und unter der Fir-
mennummer CHE-437.488.023 im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen. 

Träger des Vereins sind die Gewerkschaft Unia, die Gewerkschaft Syna, der Gewerk-
schaftsbund Baselland sowie die Wirtschaftskammer Baselland.

Organe

Mitgliederversammlung
	 Die Mitgliederversammlung setzte sich im Geschäftsjahr 2024 paritätisch aus der 
Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberkammer zusammen. Jede Kammer verfügt über 1’000 
Stimmen. Die Stimmverteilung in den einzelnen Kammern war im Berichtsjahr wie folgt.

•	 Gewerkschaftsbund Baselland (200 Stimmen):

•	 Unia Aargau-Nordwestschweiz (600 Stimmen);

•	 Gewerkschaft Syna (200 Stimmen);

•	 Wirtschaftskammer Baselland (1’000 Stimmen).

Diese Mitglieder wurden durch die folgenden Personen vertreten:

Arbeitnehmerkammer:

•	 Astrid Beigel (Syna Regionalsekretariat Basel);

•	 Andreas Giger-Schmid (Gewerkschaftsbund Baselland);

•	 Manuel Käppler (Unia Aargau-Nordwestschweiz);

•	 Lucien Robinschon (Unia Aargau-Nordwestschweiz).

Arbeitgeberkammer:

•	 Lucian Hell (Wirtschaftskammer Baselland);

•	 Luc Musy (Wirtschaftskammer Baselland);

•	 Tobias Eggimann (Wirtschaftskammer Baselland);

•	 Dalibor Bicanin (Wirtschaftskammer Baselland).

3.1

3.2

→

→
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Vorstand
	 Der Vorstand hat sich im Berichtsjahr zu vier Sitzungen getroffen und setzte sich 
wie folgt zusammen:

Arbeitnehmervertreter:

•	 Manuel Käppler (Unia Aargau-Nordwestschweiz), Co-Präsident;

•	 Andreas Giger-Schmid (Gewerkschaftsbund Baselland);

•	 Astrid Beigel (Syna Regionalsekretariat Basel);

•	 Lucien Robinschon (Unia Aargau-Nordwestschweiz).

Arbeitgebervertreter:

•	 Tobias Eggimann (Wirtschaftskammer Baselland);

•	 Lucian Hell (Wirtschaftskammer Baselland);

•	 Luc Musy (Wirtschaftskammer Baselland);

•	 Dalibor Bicanin (Wirtschaftskammer Baselland).

Co-Präsidium
	 Das Co-Präsidium bestand aus dem Arbeitnehmervertreter Manuel Käppler 
(Unia Aargau-Nordwestschweiz) und dem Arbeitgebervertreter Tobias Eggimann (Wirt-
schaftskammer Baselland).

Organisation Geschäftsstelle

Die AMKB verfügte während des gesamten Geschäftsjahres 2024 über eigenes Personal 
und über ihre eigene Infrastruktur für die Ausübung der Kontrolltätigkeit. Auf den 1. Juni 
2024 wurde die Teamleitung vertiefte Kontrolle neu besetzt: Vanessa Palleria (MLaw) und 
Kriton Samaklis (MLaw) übernahmen die Teamleitung. 

Die neue Teamleitung hat die einzelnen Kontrollprozesse verbessert, die Vorlagen über-
arbeitet und das Team entwickelt. So konnten die zahlenmässigen Ziele erreicht und die 
Qualität verbessert werden. 

Die Geschäftsführung wurde 2024 vom Delegierten des Vorstandes, Michael von Felten 
ausgeführt. Zusammen mit den beiden Teamleitungen und der Stabstelle Controlling 
wurde eine operative Leitung der AMKB etabliert.

SIEHE GRAFIK AUF SEITE 23!

3.3→



23

Kapitel 3ORGANISATION DER AMKB

Verwendete räumliche und technische Infrastruktur

Die AMKB verfügt in Pratteln an der Schlossstrasse 3 über ihre eigenen Räumlichkeiten 
mit 12 voll ausgestatteten Arbeitsplätzen. Die Infrastruktur beinhaltet insbesondere:

•	 Büroarbeitsplätze inkl. Bürogeräte und Kleinmaterial;

•	 Eigene Server;

•	 Hosting und Providing sämtlicher Website- und E-Mail-Services;

•	 Telekommunikation (VOIP-Festnetz mit Telefonbeantwortern, Mobiltelefone,  
Faxgerät);

•	 Bedarfsspezifische Fotoausrüstung

•	 Normkonforme persönliche Schutzausrüstungen PSA wie Schutzhelme,  
Schutzbrillen, Schutzjacken, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe etc.  
für die Kontrolleure;

•	 Einsatzfahrzeuge für die Kontrolleure.

•	 Die AMKB verfügt an ihrem Standort in Pratteln über eine eigene Informatik- 
Infrastruktur mit Hardware an den Büroarbeitsplätzen, einem lokalen  
Netzwerk (LAN) und mit zentraler Datensicherung. 

Die AMKB hat die Kontrolltätigkeit praktisch vollständig digitalisiert. Sie setzt die Bran-
chenlösung Baticontrol für die Verwaltung der Kontrollen ein und verwendet für die Ver-
waltung der Baustellenbesuche eine selbst entwickelte Software-Lösung. 

3.4→

Baustellenkontrollen

Stefan Pauli

Vertiefte Kontrollen 

Vanessa Palleria
Kriton Samaklis

«Planung, Analyse
und Reporting» 

Angelika Varga

Spezialkontrollen
(Projektleitung) 

Kathrin Ackermann

VORSTAND AMKB

Co-Präsidium

Tobias Eggimann
Manuel Käppler

Delegierter Vorstand

Michael von Felten

Projektorganisation

Stand 06/2024
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Die Einnahmen aus den Leistungsvereinbarungen mit den Paritätischen Kommissionen 
und dem Kanton Basel-Landschaft sowie der Aufwand für die Tätigkeit der AMKB bewe-
gen sich im Rahmen des Vorjahres. Die Jahresrechnung und der Anhang mit den Erläute-
rungen wird im Kapitel 5 wiedergegeben.

Spartenrechnung AMKB 

Mit der Spartenrechnung wird die Tätigkeit der AMKB für die Paritätischen Kommissionen 
und für den Kanton Basel-Landschaft abgebildet.

1.	 Ertrag aus Kontrolltätigkeit

2.	 Ertrag für Prävention (Baustellenbesuche usw.)

3.	 Ertrag für Information und Öffentlichkeitsarbeit

4.	 Ertrag für Geschäftsführung und Digitalisierung

Die folgende Übersicht zeigt die Zusammenfassung der Jahresrechnung mit der Auftei-
lung in die beiden Sparten Leistungsaufträge Paritätische Kommissionen und Leistungs-
vereinbarung Kanton Basel-Landschaft:

4.1→
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Erträge aus Leistungsvereinbarungen

•	 Kontrolltätigkeit

•	 Prävention (Baustellenbesuche usw.)

•	 Information und Öffentlichkeitsarbeit

•	 Geschäftsführung und Digitalisierung

Übriger Ertrag 

a.o. Ertrag (Auflösung Rückstellungen)

Total Ertrag

Dienstleistungsaufwand

Personalaufwand Betrieb

Sonstiger Betriebsaufwand

Total Aufwand

Deckungsbeitrag

Gemeinkosten

Ergebnis

Spartenrechnung AMKB 2024
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Da der Beitrag des Kantons einen ungenügenden Deckungsbeitrag erreicht, wurden 
Rückstellungen in der Höhe von 50’000 CHF aufgelöst. Unter Berücksichtigung dieses 
a.o. Ertrages schliesst die AMKB mit einem leichten Verlust von -5198.10 CHF ab.

Das Ergebnis lässt sich wie folgt kommentieren:

•	 Aus der Tätigkeit im Auftrag der Paritätischenkommissionen ergibt sich ein De-
ckungsbeitrag von 175’000 CHF. 

•	 Aus der Leistungserbringung im Auftrag des Kanton Basel-Landschaft ergibt sich  
ein Deckungsbeitrag von rund 122’000 CHF. Berücksichtigt man den übrigen Ertag, 
d.h. die Auflösung der Rückstellungen in der Höhe von 50’000 CHF nicht, beträgt 
der Deckungsbeitrag nur 72’000 CHF.

•	 Auf der anderen Seite betragen die Kosten für den Overhead 302’000 CHF.  
Die Overheadkosten werden anteilsmässig auf die beiden Sparten umgelagert.

•	 Nach der Umlage beträgt das Ergebnis der Sparte «Paritätische Kommissionen» 
11’000 CHF. 

•	 In der Sparte Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Basel-Landschaft werden  
die Overheadkosten – trotz des a.o. Ertrages von 50’000 CHF aus der Auflösung  
von Rückstellungen – nicht gedeckt und es resultiert eine Unterdeckung von  
minus 16’000 CHF.

Erläuterungen zur Spartenrechnung

•	 Die Einnahmen lassen sich vollständig den beiden Sparten zuordnen, nämlich den 
Entschädigungen der Paritätischen Kommissionen und der Entschädigung aus der 
Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Basel-Landschaft.

•	 Die Personalkosten werden auf der Basis der Zeiterfassung den beiden Sparten 
anteilgemäss zugeteilt.

•	 Die im direkten Zusammenhang mit dem Personaleinsatz stehenden Kosten 
(Fahrzeuge, Raumaufwand, mobile Sachanlagen, IT-Arbeitsplatz, Büromaterial usw.) 
werden anhand des prozentualen Anteils der Personalkosten auf die beiden Sparten 
verteilt.

•	 Den Gemeinkosten (Overhead) werden nebst den im direkten Zusammenhang mit  
dem Personaleinsatz stehenden Aufwand (Administration) folgende Kosten 
zugeordnet: Versicherungen, Buchführung und Revision, rechtliche Abklärungen, 
Vereinsorgane (Mitgliederversammlung, Vorstand, Präsidium, Fachkommissionen).

•	 Die Gemeinkosten werden zum Schluss anteilmässig den beiden Sparten 
zugeordnet.
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Rückstellungen

Die AMKB hat im Geschäftsjahr 2024 wiederum Rückstellungen in der Höhe von 50’000 
CHF aufgelöst. Damit bestehen per 31.12.2024 keine Rückstellungen mehr.

Ordentliche Revision und IKS

Gemäss Rechnungslegungsrecht würde die AMKB lediglich einer eingeschränkten Revi-
sion unterliegen. Die Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Basel-Landschaft schreibt 
jedoch vor, dass eine ordentliche Revision durchzuführen ist.

Der Bericht zur ordentlichen Revision findet sich im Anhang (vgl. Kapitel 5, S. 28).

4.3

4.2

→

→
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